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Nr. 150  Spruch: Spruch des Verfassungsgerichtshofs betreffend die Feststellung, dass eine 

Verordnung des Magistrates der Landeshauptstadt Linz gesetzwidrig war 

 
 

Spruch 

des Verfassungsgerichtshofs betreffend die Feststellung, dass eine Verordnung des 
Magistrates der Landeshauptstadt Linz gesetzwidrig war 

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG wird verlautbart: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem am 16. Dezember 2020 zugestellten Erkenntnis vom 
9. Dezember 2020, GZ V 102/2019-9, gemäß Art. 139 B-VG zu Recht erkannt: 
 

„Die Verordnung des Magistrates der Landeshauptstadt Linz vom 16. November 1972, Z 101-5/19, war 
gesetzwidrig.“ 
 

Für die Oö. Landesregierung: 
Mag. Steinkellner 

Landesrat 
 
 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des 

Ausdrucks finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 

 


		2020-12-30T07:42:06+0100
	Example User




